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Hausordnung 
 
 
Regeln zur Sauberkeit und Ordnung der Schulgebäude und des Schulhofes 
 

• Vor dem Betreten der Schule Schuhe gut abtreten. 
• Nicht mit den Schuhen an die Wände treten. 
• Wände nicht bemalen, beschmieren oder bekleben. 

• Nägel nur an ausgewiesenen Flächen in die Wände nageln. 
• Müll in die bereitgestellten Eimer werfen, Müll trennen. 
• Schuhe und Kleidung sowie Ranzen und Taschen haben nichts im Eingangsbereich 

zu suchen, sondern sind an die dafür vorgesehenen Plätze zu bringen. 
• Fahrgeräte und Pausenspiele sind sorgfältig aufzuräumen.  
• Die Toiletten sind sauber zu verlassen.  
• Das Inventar der Schule, Möbel, technische Geräte und sonstige bewegliche 

Sachgegenstände sind sorgfältig zu behandeln. 
• Die Kühlschränke sind regelmäßig überprüfen. 
• Selbstgenutztes Geschirr ist zeitnah abzuwaschen.  

 
 
Regeln zur Energieeinsparung 

• Stoßlüftung in den Pausen, dabei Heizkörper abdrehen. 
• Die Fensterbänke aus denen die Heizungsluft entweichen soll, sind frei zu halten. 
• Beim Verlassen der Räumlichkeiten Licht löschen. 
• Kein Aufenthalt an der Schiebetüre. 
• Keine elektrischen Geräte auf Dauer laufen lassen (standby aus) 

• Warmwasserboiler nicht unnütz gebrauchen, Zeitschaltuhren anbringen. 
 
 
 

Regeln zum Umweltschutz 
 

• Sorgfältige Mülltrennung: Wertstoff, Papier, Glas, Biomüll 
• Bei Warenbestellungen auf umweltschützende Produkte achten  
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Regeln in der Mittagspause 
 

• Die Schüler decken ihre Tische eigenständig. 
• Während des Essens verhalten sich alle ruhig. 
• Schmutziges Geschirr wird auf einem Wagen zusammengestellt und Richtung 

Spülküche geschoben. 
• Essensreste kommen auf den Wagen mit dem grünen Schild „Reste“. 
• Die Klassen sorgen dafür, dass ihr Essbereich ordentlich verlassen wird. 

 
 
 
Allgemeine Hausregeln 

 
• Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten, dies gilt für unter 

18jährige auch für den Schulweg.  
• Alkohol ist auf dem gesamten Schulgelände verboten und von den Lehrkräften nur 

bei absolut außerordentlichen Feierlichkeiten zu nutzen. 
• Das Radfahren ist auf dem Schulgelände erst ab dem Parkplatz vor der 

Frühberatungsstelle erlaubt. 
• Die Tore und das Zwischentürchen sind nach Unterrichtsende zu schließen. Ebenso 

alle Türen und Fenster. Das Licht ist zu löschen. 
• Schüler verlassen das Schulgelände nur in Begleitung einer Aufsichtsführenden 

Lehrperson oder mit einem Auftrag einer dann haftenden Aufsichtsführenden 
Lehrperson. 

• Es wird erst in die Pause gegangen, wenn es geklingelt hat und die Aufsicht bereit 
steht. 

• Auf der Nestschaukel dürfen nicht mehr als drei Kinder gleichzeitig sein. 
• Wir verhalten uns allen am Schulleben Beteiligten gegenüber freundlich und offen. 

Wir grüßen einander. 
• Schüler, die vor Unterrichtsbeginn in die Schule kommen, halten sich unter 

Aufsicht der Zivis, der FSJ und der Betreuenden Kräfte im Speisesaal / 
Mehrzweckraum auf. 

• Der Sanitätsraum ist frei zu halten. 
• Der Bus ist ordnungsgemäß zu handhaben.  
• Bei Steckenbleiben des Fahrstuhls ist entsprechend der Vorkehrungen darin zu 

handeln, der Hausmeister bzw. die Schulleitung zu informieren. 
• Die Fluchtwege sind stets frei zu halten. 
• Offenes Feuer (Adventskranz o. ä.) ist immer nur unter Aufsicht erlaubt. 
• Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind zu berücksichtigen. 


